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RS OGH 1986/7/10 7Ob585/86
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.07.1986

Norm

ABGB §1117

ABGB §1118 A1

Rechtssatz

Zwei aus widersprechenden Gründen abgegebene Au2ösungserklärungen sind bezüglich der Beendigung des

Bestandvertrages nur dann so zu behandeln, als läge dessen einvernehmliche Au2ösung vor, wenn das Verhalten der

Parteien und der Inhalt ihrer Erklärungen den Schluß zulassen, daß die Au2ösung des Bestandverhältnisses unter allen

Umständen gewünscht wird, und zwar ohne Rücksicht darauf, welcher Auflösungsgrund gegeben ist.
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